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Versuch,	die	agnatische	Zustimmung	zum	Landesverfassungsgesetz	von	1840	zu	erwirken,	1841	
	
Deckblatt	
	
Handakten	des	Kab.Rats	v.	Falcke	
zum	Verfassungsstreit	
darin	:	1)	Versuch,	die	agnatische	Zustimmung	zum	
Landesverfassungsgesetz	von	1840	zu	erwirken.	1841	
2)	Schriftstücke	zur	Haltung	der	Opposition.	1841	
3)	Proklamation	vom	Juli	1841	(Entwurf)	
	
1841.	
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1841.	Betreffend	den	Versuch	die	agnatische	Zustimmung	zu	dem	
Landesverfassungsgesetze	vom	1/6	Aug	1840	zu	erwirken.	
	
Zu	den	Acten	
betreffend	die	Verfassungs-Angelegenheit	
des	Königreichs	Hannover	
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Durch	§§	4.	&	5	ist	den	Ständen	
Der	Character	deutscher,	landesge-	
setzmäßiger	Landstände	ertheilt	–		
mithin	der	Begriff	constitutio-	
neller	Volksvertreter	beseitigt	
(:	Gr.	Gesetz	§	83:)	
	
Aufhebung	der	Thronfolge	in	
der	jetzt	regierenden	Königlichen	
Linie	§.	12.	die	nie	vorher	aus-	
drücklich	ausgesprochen	war.	
§.	14.	Der	Thronfolger	tritt		
die	Regierung	nach	erledigtem	
Throne	unmittelbar	an	(:	Besei-	
tigung	des	§	13	des	Gr.G.:)	
§.	17	ist	ausdrücklich	bestimmt	
daß	eine	Regentschaft	nur	im	
Falle	der	Minorennität	oder	
geistiger	Unfähigkeit	eintritt	
(:	s.	§.	14	des	Gr.	G.:)	
	
§.	29	wendet	daßsselbe	Prin-	
zip	auf	Verfolgung	und	Ver-	
fassung	an,	was	im	Gr.	Gesetze	
§.	34.	nicht	der	Fall	war.	
§.	30.	beschränkt	den	Fall,	daß	
Niemand	seinem	ordentlichen	
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Richter	entzogen	werden	kann,	
(:	Gr	G.	§	34	:)	Auf	Civil-	und	Cri-	
minalverfahren	–	es	gilt	daher		
nicht	im	Polizeyverfahren.	
§.	33	bestimmt	nach	richtigen	
Prinzipien	das		
	
……	
[sehr	schwer	lesbar;	von	einer	weiteren	Transkription	wurde	abgesehen;	
es	handelt	sich	um	den	Entwurf	zu	dem	Dokument	ab	S.	4V]	
	


